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Mit dem Ziel, die Vorschriften zur Be-
kämpfung von Geldwäsche und Terro-
rismusfinanzierung zu verschärfen 
und die Transparenz in Bezug auf die 
tatsächlichen Eigentümer von Gesell-
schaften und Trusts zu steigern, veröf-
fentlichte die Europäische Kommis-
sion am 5. Juli 2016 einen Vorschlag 
zur Änderung der 4. EU-Geldwäsche-
richtlinie.1

Bereits am 21. Dezember 2016 
hatte der Rat dazu die Allgemei-  
ne Ausrichtung beschlossen. Die  
Änderungen des Europäischen Par-
laments zum Richtlinienvorschlag 
wurden am 9. März 2017 ange-
nommen. Nach unzähligen Verhand-
lungsrunden einigten sich die Trilog-
parteien (Europäisches Parlament, Rat 

und Euro päische Kommission) am  
15. Dezem ber 2017 auf einen Text zur 
Novellierung der 4. Geldwäschericht-
linie. 

Die Veröffentlichung der neuen 
Richtlinie im EU-Amtsblatt erfolgte 
am 19. Juni 2018 und sieht unter ande-
rem die nachfolgenden Änderungen 
vor (siehe Abbildung, Seite 208).

Der Anwendungsbereich umfasst 
nunmehr gemäß dem abgeänder-  
ten Artikel 2 einen erweiterten Ver-
pflichtetenkreis wie Personen, die in 
Steuerangelegenheiten tätig sind, Im-
mobilienmakler mit Objekten mit 
Miet zahlungen von über 10 000 Euro, 
Dienstleister, die virtuelle Währun-  
gen in Fiatgeld2 und umgekehrt tau-
schen, Anbieter von elektronischen 
Geld börsen sowie den Kunsthandel 
mit Transaktionen im Wert von mehr 
als 10 000 Euro.

Beim Begriff des wirtschaftlich Be-
rechtigten war in den Verhandlungen 
gefordert worden, dass schon 10 Pro-
zent der Anteile eine wirtschaftliche 
Berechtigung begründen soll. Diese 
Forderung konnte sich jedoch nicht 
durchsetzen. Daher gilt, dass als wirt-
schaftlich Berechtigter zum Transpa-
renzregister weiterhin nur zu melden 
ist, der 25 Prozent der Anteile an einer 
Organisation oder auf sich vereint. Al-

lerdings ist entsprechend dem geän-
derten Artikel 65 (3) vorgesehen, dass 
die Europäische Kommission dem Eu-
ropäischen Parlament und dem Rat 
gegebenenfalls einen Bericht vorlegen 
soll, der eine Bewertung enthält, inwie-
fern es notwendig und verhältnis-
mäßig sei, den Prozentsatz für die 
Identifizierung der wirtschaftlichen 
Eigentümer von juristischen Personen 
zu senken.

Gemäß der Änderung von Arti-   
kel 3 (c) wurde eine Klarstellung der 
Definition von E-Geld vorgenommen 
und virtuelle Währungen und Anbie-
ter von elektronischen Geldbörsen in 
der Richtlinie definiert. Zudem wurde 
Artikel 12 Absatz 1 geändert, so dass 
die Wertgrenzen für Zahlungsvor-
gänge im Rahmen der risikomindern-
den Voraussetzungen bei E-Geld auf 
150 Euro gesenkt wurden.

Ausweitung der  
Sorgfaltspflichten

Bei den Sorgfaltspflichten gegen-
über Kunden wurden ebenfalls Än-
derungen vorgenommen. Es gelten 
weitere verstärkte Sorgfaltspflichten 
gegenüber Kunden bezüglich der Ein-
holung von Informationen über Ge-
schäftsbeziehungen, wobei der Rah-
men von Geschäftsbeziehungen auf 
Trusts und Rechtsvereinbarungen, die 
in Struktur und Funktion Trusts ähn-
lich sind, erweitert wurde.
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Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie wurde nach der formalen 
Zustimmung des Rates am 14. Mai 2018 verabschiedet und 
am 19. Juni 2018 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Spätestens 
18 Monate nach Inkrafttreten der Richtlinie müssen die EU-
Mitgliedstaaten die neuen Bestimmungen in nationales Recht 
umsetzen. Dieser Beitrag stellt die Neuerungen vor. (Red.)

5. EU-Geldwäscherichtlinie sorgt für mehr 
Offenlegung und Transparenz
Umsetzung in nationales Recht bis spätestens Anfang 2020

1) Vgl. Vorschlag zur Änderung der Vierten 
Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849.

2) „Fiatgeld (d.h. Münzen und Geldscheine, die 
zu gesetzlichen Zahlungsmitteln erklärt wur-
den, und elektronisches Geld eines Landes, die 
beziehungsweise das im ausgebenden Land als 
Tauschmittel akzeptiert werden beziehungs-
weise wird.“ aus: Richtlinie (EU) 2018/843 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2018. ABl. L 156 vom 19. Juni 2018, 
Seite 44.
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Insbesondere das Europäische 
Parlament hatte bei Artikel 14 Absatz 
5 eine Ausweitung der Sorgfaltspflich-
ten gefordert. Folglich hätte eine 
Überprüfung und Kontaktierung aller 
Kunden mit laufenden Verträgen 
nach nur einem Jahr vorgenommen 
werden müssen. Dementsprechend 
wäre den Leasing-Gesellschaften im 

kleinvolumigen Geschäft ein unver-
hältnismäßiger zusätzlicher Verwal-
tungsaufwand aufgebürdet worden, 
der nicht nur aus Kostengründen un-
angemessen wäre. 

Der Bundesverband Deutscher 
Leasing-Unternehmen hat sich im 
Rahmen von Gesprächen mit Abge-

ordneten, Vertretern des Rates und 
der Europäischen Kommission sowie 
mit Stellungnahmen dafür einge-
setzt, dass mit Blick auf die Verhält-
nismäßigkeit Geschäftsmodelle mit 
geringem Risiko gegenüber denen, 
die normalem oder hohem Risiko 
zugeordnet werden, differenziert be-
handelt werden sollten. Stets wurde 
dabei betont, dass Leasing wenig  
bis gar nicht geldwäscherechtlich re-
levant ist. Außerdem macht die rela-
tiv lange Laufzeit der Leasing-Ver-
träge und die damit einhergehende 
geringe Fungibilität der angelegten 
Gelder Leasing für Geldwäsche unat-
traktiv. 

Darüber hinaus führt die Ab-
wicklung des Leistungsaustausches 
bei Leasing-Verträgen zu einer weit-
gehenden Reduzierung des Geld-
wäscherisikos. Auch erfolgen die 
Zahlungen der Leasing-Raten grund-
sätzlich bargeldlos, wodurch im Re-
gelfall, in dem der Leasing-Nehmer 
zugleich Kontoinhaber ist, bereits 
eine Identifizierung des Leasing-
Nehmers über dessen Bank erfolgt 
ist. Die zusätzliche Identifizierung 
durch die Leasing-Gesellschaft stellt 
somit bereits eine Verdoppelung der 
Identifizierungspflicht dar.

Letztendlich konnte sich die Forde-
rung des Europäischen Parlaments in 
den Trilogverhandlungen nicht durch-

Neuerungen der 5. EU-Geldwäscherichtlinie

Quelle: www.kpmg.de

 

• Einbeziehung von Umtausch-Plattformen für virtuelle Währungen, Anbieter elektronischer Geldbörsen, Mietmakler, 
Freeports sowie Kunsthandelsakteure in den Geltungsbereich der Geldwäscherichtlinie.

• Erweiterte Befugnisse der zentralen Meldestellen für Geldwäsche (Financial Intelligence Units, „FIU“) hinsichtlich 
ihres Informationszugangs durch Erleichterung des gegenseitigen Erkenntnisaustauschs sowie eines verbesserten 
Zugangs zu zentralen Bankkontenregistern.

• Erhöhte Transparenz über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen durch öffentlichen Zugang zum Trans-
parenzregister.

• Verstärkte Sorgfaltspflichten hinsichtlich Finanztransaktionen mit Risiko-/Nicht-EU-Ländern.

• Höhere Transparenz von E-Geld-Produkten durch Herabsetzung der Schwellenbeträge von 250 auf 150 Euro bei 
nicht wieder aufladbaren Prepaid-Produkten. 

Ihr Anspruch ist Expertenwissen.
Unserer auch! 

Bleiben Sie mit aktuellen Studien  
zu spannenden Themen immer nah am Markt.

www.kreditwesen.de/research
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setzen. Eine Verschärfung zu Unguns-
ten von Leasing-Unternehmen konnte 
damit abgewendet werden.

Zentrale Meldestelle

Hinsichtlich der Informationen 
über die wirtschaftlichen Eigentümer 
sieht Artikel 30 Absatz 5 jetzt neu vor, 
dass die Mitgliedstaaten sicherstellen 
sollen, dass diese in allen Fällen zu-
gänglich sind für die zuständigen Be-
hörden und die zentralen Meldestellen 
(ohne Einschränkung), Verpflichtete 
im Rahmen der Erfüllung der Sorg-
faltspflichten gegenüber Kunden ge-
mäß Kapitel II und alle Mitglieder der 
Öffentlichkeit. Durch den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Angaben über die 
wirtschaftlichen Eigentümer soll eine 
größere Kontrolle der Informationen 
durch die Zivilgesellschaft (einschließ-
lich Presse und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen) ermöglicht und das 
Vertrauen in die Integrität der Ge-

schäftstätigkeit und des Finanzsystems 
gestärkt werden. 

Schließlich soll auch eine zeitnahe 
und effiziente Verfügbarkeit von Infor-
mationen für Finanzinstitute sowie 
Behörden, einschließlich Behörden 
von Drittländern, die an der Bekämp-
fung solcher Straftaten mitarbeiten, 
erleichtert werden. Die Mitgliedstaa-
ten sollten daher in hinreichend kohä-
renter und koordinierter Weise einen 
Zugang zu Angaben über die wirt-
schaftlichen Eigentümer von Gesell-
schaften und anderen juristischen Per-
sonen ermöglichen. 

Dies solle über die zentralen Regis-
ter erfolgen, in denen die Infor-
mationen über die wirtschaftlichen 
Eigentümer erfasst werden. Außerdem 
sollten zu diesem Zweck klare Regeln 
für den Zugang der Öffentlichkeit zu 
diesen Informationen festgelegt wer-
den, damit Dritte in der gesamten Eu-
ropäischen Union in Erfahrung brin-

gen können, wer die wirtschaftlichen 
Eigentümer von Gesellschaften und 
anderen juristischen Personen sind.

Nächste Schritte

Positiv hervorzuheben ist zunächst, 
dass dem Petitum der Leasing-Unter-
nehmen insofern entsprochen wurde, 
dass eine weitere unverhältnismäßige 
Verschärfung der Sorgfaltspflichten bei 
der Überprüfung des wirtschaftlich Be-
rechtigten verhindert werden konnte.

Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie ist 
nunmehr am 9. Juli 2018 in Kraft  
getreten. Für die nationale Gesetzge-
bung bedeutet dies, dass die europäi-
schen Vorgaben binnen 18 Monaten, 
also bis zum 10. Januar 2020, um-
gesetzt werden müssen. Dies trifft si-
cherlich nicht überall auf Zuspruch, 
zumal die Umsetzung der 4. EU-Geld-
wäscherichtlinie noch nicht abge-
schlossen ist. 
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